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1 Zusammenfassung 

Sind für die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage (wie beispielsweise Ge-
bäude, Strassen, Wasserbauten) oder bei der Nutzungsplanung Verfügungen mehrerer Be-
hörden erforderlich, ist das Verfahren von Bundesrechts wegen zu koordinieren. Dazu wird zu 
Beginn des Verfahrens eine für die Koordination verantwortliche Leitbehörde bestimmt. Die 
Kriterien, wie die Leitbehörde zu bestimmen ist, werden im Gesetz festgelegt. Des Weiteren 
werden im Gesetz für koordinationsbedürftige Verfahren Präzisierungen zur Auflage, der Er-
öffnung und den Rechtsmitteln gemacht. 

2 Ausgangslage 

2.1 Problematik 

Bei der Bewilligung von Bauten und Anlagen müssen regelmässig verschiedene Verfügungen 
unterschiedlicher Instanzen erteilt werden. Beispielsweise ist denkbar, dass neben einer Was-
serbaubewilligung gleichzeitig eine Baubewilligung und eine Bewilligung gemäss dem Gesetz 
über den Bau und Unterhalt der Strassen (Strassengesetz, StrG; NG 622.1) erlassen werden 
muss. Das Bundesrecht schreibt vor, dass solche Verfügungen koordiniert werden müssen, 
sofern ein Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Oft erweist sich diese Verfahrenskoordi-
nation als äusserst anspruchsvoll. Dies gilt umso mehr, als im Kanton Nidwalden in der Ge-
setzgebung kaum Koordinationsbestimmungen vorhanden sind. In vereinzelten Fällen verun-
möglichen die gesetzlichen Grundlagen eine rechtskonforme Koordination der verschiedenen 
Verfügungen. 
 
Gerade für grössere Wasserbauprojekten - wie beim Projekt Buoholzbach - braucht es deshalb 
dringend eine gesetzliche Grundlage zur Verfahrenskoordination. Anderenfalls besteht ein er-
hebliches Risiko, dass Verfügungen durch die Gerichtsinstanzen aufgrund formeller Fehler 
aufgehoben werden müssen. Der Regierungsrat hat deshalb an der Klausur vom 12. Juni 2017 
entschieden, unverzüglich ein Gesetzgebungsprojekt in Angriff zu nehmen. Ausnahmsweise 
soll dabei auf die externe Vernehmlassung verzichtet werden. 

2.2 Koordinationsgebot gemäss Bundesrecht 

2.2.1 Allgemein 

Das Koordinationsgebot ist in Art. 25a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Raumplanung 
(Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700) geregelt: „Erfordert die Errichtung oder die Änderung 
einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, 
die für ausreichende Koordination sorgt.“ 
 
Koordiniert werden demnach alle Verfügungen, welche die Errichtung oder die Änderung einer 
Baute oder Anlage erfordern. Art. 25a RPG erfasst zunächst alle eigentlichen Errichtungs- 
bzw. Änderungsbewilligungen, also neben der Baubewilligung auch allfällige spezialgesetzli-
che Projektbewilligungen. Die Koordinationspflicht erstreckt sich auf sämtliche kantonalen und 
bundesrechtlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit Bauvorhaben durchgeführt und der 
Bewilligungszuständigkeit der Kantone unterliegen. Es ist dabei unerheblich, ob es sich bei 
den zu koordinierenden Bewilligungen um raumplanungs- bzw. umweltschutzrechtliche, ge-
werbepolizeiliche oder sogar Subventionsverfügungen handelt (Bernhard Waldmann / Peter 
Hänni, Raumplanungsgesetz, 1. Auflage, Bern 2006, N 21 f., S. 682 f.). Sind für die Verwirkli-
chung eines Projektes verschiedene materiell-rechtliche Vorschriften anzuwenden und be-
steht zwischen diesen Vorschriften ein derart enger Sachzusammenhang, dass sie nicht ge-
trennt und unabhängig voneinander angewendet werden dürfen, so muss diese Rechts-
anwendung von Bundesrechts wegen zwingend materiell koordiniert werden (Bernhard Wald-
mann / Peter Hänni, a.a.O., N 32 f., S. 387 und BGE 126 II 26 E. 5d). 
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Auch wenn sich der Wortlaut von Art. 25a RPG auf Verfügungen mehrerer Behörden bezieht, 
so versteht sich von selbst, dass auch mehrere Verfügungen ein und derselben Behörde nicht 
unabhängig voneinander erlassen werden, sondern untereinander abgestimmt werden müs-
sen (Marti, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zürich 1999, Art. 25a, 
N 19). Art. 25a RPG kommt demnach sowohl dann zur Anwendung, wenn Bewilligungen (bzw. 
Verfügungen) verschiedener Behörden, wie auch wenn verschiedene Verfügungen einer Be-
hörde aufeinander abzustimmen sind (Bernhard Waldmann / Peter Hänni, a.a.O., N 23, 
S. 681). 
 
Die wesentlichen formellen (Koordinations-)Anforderungen an das Verfahren werden in 
Art. 25a Abs. 2 RPG konkretisiert. Die aufgelisteten Aufgaben stellen bundesrechtliche Mini-
malanforderungen an das kantonale Verfahren dar (Bernhard Waldmann / Peter Hänni, a.a.O., 
N 42, S. 692). 

2.2.2 Konkrete Vorgaben des Bundesrechts an die Koordination 

Das Bundesrecht sieht in Art. 25a Abs. 2 RPG insbesondere eine formelle Koordination vor. 
Die für die Koordination verantwortliche Behörde: 

- kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen; 
- sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen; 
- holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende 

Stellungnahmen zum Vorhaben ein; 
- sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder 

gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen. 
 
Zudem müssen die verschiedenen Verfügungen auch materiell-rechtlich koordiniert sein und 
dürfen keine Widersprüche enthalten (Art. 25a Abs. 3 RPG). Diese Grundsätze sind auf das 
Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar. 
 
Die Wahl des Koordinationsmodells sowie dessen verfahrensrechtliche Ausgestaltung wird 
den Kantonen überlassen, wobei sich die Verfahren dem Konzentrationsmodell oder dem Mo-
dell der materiellen Verfahrenskoordination annähern. Unabhängig von der Wahl des Systems 
bestehen für die Bezeichnung einer Koordinationsbehörde grundsätzlich zwei verschiedene 
Möglichkeiten. Entweder kann eine spezielle kantonale Behörde als Koordinationsstelle be-
zeichnet werden, die alle Bewilligungsverfahren leitet und koordiniert und selbst nicht Bewilli-
gungsbehörde sein muss. Oder eine der mehreren an einem Verfahren beteiligten Behörden 
übernimmt die Leitung des gesamten Verfahrens (System des Leitverfahrens). In der Regel 
wird dies jene Bewilligungsbehörde sein, die für das Verfahren zuständig ist, welches eine 
frühzeitige und umfassende Prüfung aller koordinationsbedürftigen Fragen ermöglicht, na-
mentlich das Baubewilligungsverfahren bzw. das gemäss Art. 5 der Verordnung über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPV; NG 814.011) massgebliche Verfahren. Die Koordinations-
behörde kann entweder kantonal oder kommunal sein. Werden in bestimmten Verfahren von 
Bundesrechts wegen bereits verfahrensleitende Behörden bestimmt, so gelten diese unab-
hängig von allfälligen abweichenden kantonalen Vorschriften (Waldmann / Hänni, Raumpla-
nungsgesetz, Bern 2006, Art. 25a, N 34 ff.). 

2.3 Regelung in der kantonalen Gesetzgebung 

Im Kanton Nidwalden gibt es aktuell nur wenige Bestimmungen, welche die Koordination der 
verschiedenen Bewilligungen sicherstellen. Aktuell sind hauptsächlich im Gesetz über die 
Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz, PBG; NG 611.1) ent-
sprechende Bestimmungen enthalten, wobei auch diese Regelungen die Koordination nicht 
vollständig sicherstellen (vgl. unten Ziff. 2.5). 
 
Beispielsweise regelt Art. 169a Abs. 1 PBG, dass für sämtliche Verfügungen, die zusammen 
mit der Baubewilligung zu eröffnen ist, der Regierungsrat Beschwerdeinstanz ist. Zudem wird 
mit Abs. 2 die Einhaltung allfälliger bundesrechtlicher Beschwerdefristen sichergestellt. 
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Die kantonale Baukoordination ist in Art. 150 und 151 PBG geregelt. Diese Bestimmungen 
stellen die Verfahrenskoordination gemäss Art. 25a RPG jedoch nicht vollständig sicher. Es 
wird zwar geregelt, wer innerhalb des Kantons für die Einholung der kantonalen sowie eidge-
nössischen Bewilligungen und Stellungnahmen zuständig ist und in welcher Form diese den 
Gemeinden zur Weiterbearbeitung bzw. Eröffnung weiterzuleiten sind. Auch schreiben 
Art. 150 f. PBG vor, dass der kantonale Gesamtbewilligungsentscheid und die kommunale 
Baubewilligung gemeinsam zu eröffnen sind. Die Vorschriften zur kantonalen Baukoordination 
gelten jedoch nur für Baubewilligungsverfahren; zudem decken die Bestimmungen nur einige 
Aspekte der Koordinationsregelung gemäss Art. 25a RPG ab. 

2.4 Laufende kantonale Gesetzgebungsprojekte 

Bei den laufenden Gesetzgebungsprojekten - wie bei der Teilrevision des Planungs- und Bau-
gesetzes oder beim neuen Gewässergesetz - wird deshalb auch ein Hauptaugenmerk auf die 
Sicherstellung der Koordination gelegt. 

Unter anderem ist bei der PBG-Revision geplant, die Rechtsmittelkoordination umfassender 
und besser zu regeln. Der Entwurf zuhanden der externen Vernehmlassung lautet wie folgt: 

"Art. 169a Rechtsmittelkoordination 

1 Der Regierungsrat ist Beschwerdeinstanz für sämtliche Verfügungen, die gemeinsam mit Bau-
bewilligungen oder mit Beschlüssen der Gemeinde zur Zonenplanung oder zum Bebauungsplan 
zu eröffnen sind. 

2 Die Direktion ist Beschwerdeinstanz für sämtliche Verfügungen, die gemeinsam mit Beschlüs-
sen des Gemeinderates zum Gestaltungsplan zu eröffnen sind. 

3 Sieht das Bundesrecht für eine Verfügung eine Beschwerdefrist von mehr als 20 Tagen vor, so 
gilt diese Frist für sämtliche Entscheide, die gemeinsam eröffnet werden." 

2.5 Offene Fragen 

Die bestehende und die geplante Regelung im Planungs- und Baugesetz lässt insbesondere 
drei Fragen in Zusammenhang mit der Koordination offen: 

 

Bewilligungen gemäss Spezialgesetzgebung 

Die Koordinationsbestimmungen des Kantons Nidwalden fokussieren sich aktuell auf die 
Planungs- und Baugesetzgebung. Koordinationsrechtliche Fragen können sich aber 
auch bei anderen Bewilligungen stellen (Wasserbau, Strassenbau, Flurgenossenschaf-
ten, etc.). Diesbezüglich besteht eine Regelungslücke. 

 

Koordination kommunaler Bewilligungen mit Verfügungen des Regierungsrates 

Bei der letzten Revision des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren und die Verwal-
tungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG; NG 265.1) wurde der Rechts-
mittelinstanzenzug im Verwaltungsbeschwerdeverfahren vereinfacht und vereinheitlich. 
In der Regel ist der Regierungsrat erste Beschwerdeinstanz gegen Verfügungen. In ver-
schiedener Hinsicht erweist sich dieser Instanzenzug als sachgerecht (vgl. Bericht "Bü-
rokratieabbau für KMU" auf Seite 15 f.). Meist kann mit diesem Instanzenzug zudem die 
Koordination der verschiedenen Verfügungen sichergestellt werden, da sämtliche Ver-
fügungen beim Regierungsrat angefochten werden können. Die verfügenden Behörden 
haben somit lediglich sicherzustellen, dass zwischen den einzelnen Verfügungen keine 
inhaltlichen Widersprüche bestehen und dass eine gemeinsame Eröffnung erfolgt. Ins-
gesamt wurde die Koordination dank dieser Revision bereits wesentlich vereinfacht. 
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Sind jedoch in einem kommunalen Verfahren oder in einem Verfahren untergeordneter 
kantonaler Instanzen (Direktion oder Amt) gleichzeitig Bewilligungen des Regierungsra-
tes erforderlich, stellt sich die Frage, wie die Koordination erfolgen soll. Eine Eröffnung 
der regierungsrätlichen Verfügung durch die kommunalen Instanzen ist insofern proble-
matisch, als der Regierungsrat Beschwerdeinstanz gegen seine eigene Verfügung wer-
den könnte. Für die Eröffnung sämtlicher Verfügungen (auch der kommunalen Bewilli-
gungen) durch den Regierungsrat und den Wegfall einer Beschwerdeinstanz (Regie-
rungsrat) fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. Faktisch muss der Regierungsrat in 
einem solchen Fall eine Beschwerde gegen seine eigene Verfügung als Einsprache ent-
gegennehmen. 

Die Anwendungsfälle sind zwar äusserst selten. Aber oft sind gerade grosse Projekte 
betroffen, wie beispielsweise das Projekt Buoholzbach. Dort werden unter Umständen 
kommunale Bewilligungen und eine Wasserbaubewilligung des Regierungsrates erfor-
derlich sein. 

 

Unterschiedliche Auflage- und Beschwerdefristen 

Zusammenhängende Gesuche (z.B. Baugesuch und Rodungsgesuch) sind gleichzeitig 
aufzulegen. Die entsprechenden Auflagefristen sind jeweils separat in den Spezialge-
setzen (z.B. Planungs- und Baugesetzgebung bzw. Waldgesetzgebung) geregelt. In 
Ausnahmefällen stimmen diese Auflagefristen nicht überein, was nicht dem Prinzip der 
Verfahrenskoordination entspricht. Die gleiche Problematik kann sich vereinzelt auch bei 
der Anfechtung gleichzeitig eröffneter Verfügungen stellen, wenn das Bundesrecht eine 
vom kantonalen Recht abweichende Beschwerdefrist vorschreibt. 

3 Grundzüge der Vorlage 

Insbesondere aufgrund der Dringlichkeit des Projekts Buoholzbach (voraussichtliche Auflage 
im Sommer 2018) ist möglichst schnell eine verbesserte gesetzliche Grundlage zu schaffen. 
Die Koordination baurechtlicher Verfahren soll dabei im Verwaltungsrechtspflegegesetz ver-
ankert werden. Die wesentlichen Aspekte der neuen Regelung in Art. 64a bis 64c rev.VRG 
sind insbesondere: 

- Die Koordinationsregelung gemäss VRG gilt nur, wenn die Koordination bun-
desrechtlich vorgeschrieben ist und in der Spezialgesetzgebung Koordinations-
bestimmungen fehlen. Mangelt es in der Spezialgesetzgebung an Koordinations-
bestimmungen, sind die Regelungen des VRG anwendbar. Dies kann 
ausnahmsweise dazu führen, dass die Verfahrensvorschriften in den Spezialge-
setzen nur noch bedingt anwendbar sind. 

-  Im VRG wird eine Leitbehörde definiert (System des Leitverfahrens). Mit der De-
finition der Leitbehörde werden die Zuständigkeiten nicht verändert. Die Leitbe-
hörde muss nur die formelle und materielle Koordination sicherstellen. Sie ist ins-
besondere für die gemeinsame Eröffnung sämtlicher zusammenhängender 
erstinstanzlicher Verfügungen verantwortlich.  

-  Die Leitbehörde ist in der Regel diejenige Instanz, welche die erstinstanzliche Be-
willigung in der Hauptsache bzw. im Hauptverfahren erteilt (Baubewilligungsbe-
hörde, Strassenbaubewilligungsbehörde etc.). Es wurde bewusst eine offene For-
mulierung gewählt, da es nicht möglich ist, sämtliche denkbaren Verfahrens-
kombinationen gesetzlich abzubilden. Dies würde den Rahmen sprengen und dem 
Prinzip der schlanken Gesetzgebung diametral zuwiderlaufen. 

- Bei Uneinigkeit der involvierten Behörden, wer als Leitbehörde tätig werden muss 
(Verfügung in der Hauptsache), entscheidet die für die kantonale Baukoordination 
zuständige Direktion (Baudirektion) mittels verfahrensleitender Verfügung. 
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-  Sind in einem Bewilligungsverfahren auch erstinstanzliche Verfügungen des 

Regierungsrates erforderlich, ist der Regierungsrat grundsätzlich die Leitbe-
hörde. Der Regierungsrat muss die materielle Koordination sicherstellen. Er eröff-
net sämtliche Verfügungen gleichzeitig, die dann beim Verwaltungsgericht anfecht-
bar sind. 

-  Unterliegen erstinstanzliche Bewilligungen der Genehmigung einer kantonalen Be-
hörde, erfolgt das Genehmigungsverfahren erst nach Eröffnung der erstinstanz-
lichen Verfügungen. Allfällige Verwaltungsbeschwerden sind bei der Genehmi-
gungsbehörde (Regierungsrat oder Direktion) einzureichen. Die Genehmigungs-
behörde hat die Koordination des Genehmigungsentscheids mit dem Beschwer-
deentscheid sicherzustellen. Dieses Verfahren entspricht der gängigen Praxis (v.a. 
Gestaltungsplan-, Bebauungsplan und Zonenplanverfahren) und stellt sicher, dass 
berechtigte Rügen betroffener Personen noch in den Genehmigungsentscheid ein-
fliessen können, bevor das Verwaltungsgericht über eine allfällige Beschwerde 
entscheiden muss. 

- Die Rechtsmittelinstanz bei gemeinsam eröffneten Verfügungen ist einheitlich. 
Ist die Leitbehörde eine kommunale oder eine untergeordnete kantonale Instanz, 
sind Beschwerden entweder bei der kantonalen Genehmigungsinstanz oder beim 
Regierungsrat (wenn keine Genehmigung erforderlich ist) einzureichen. Ist der Re-
gierungsrat Leitbehörde, sind die Beschwerden beim Verwaltungsgericht einzu-
reichen. Diese Regelung entspricht im Grundsatz den am 1. Januar 2016 in Kraft 
gesetzten Rechtsmittelwegen. Neu ist jedoch, dass der Regierungsrat in Einzelfäl-
len die Verfügungen eröffnet und dadurch nicht mehr als Beschwerdeinstanz tätig 
werden kann. 

-  Es ist denkbar, dass bei gewissen Verfahren aus fachlichen Gründen andere Lö-
sungen zweckmässiger sind. In der Spezialgesetzgebung können deshalb wei-
terhin abweichende Regelungen getroffen werden. In diesem Fall gehen die Koor-
dinationsbestimmungen der Spezialgesetzgebung vor (vgl. erster Spiegelstrich).  

4 Erläuterungen der einzelnen Bestimmungen 

4.1 Verwaltungsrechtspflegegesetz 

Art. 64a  Koordination baurechtlicher Verfahren 
 1. Grundsatz 
 
Die Koordinationsbestimmungen gemäss Art. 64a ff. PBG gehen nur so weit, als das Bundes-
recht eine Koordination vorschreibt. In Abs. 1 wird deshalb auf Art. 25a Abs. 1 RPG verwiesen. 
Mangelt es in der Spezialgesetzgebung an Koordinationsbestimmungen, sind die Regelungen 
des VRG anwendbar. Dies kann ausnahmsweise dazu führen, dass die Verfahrensvorschrif-
ten in den Spezialgesetzen nur noch bedingt anwendbar sind. 
 
Im Kanton Nidwalden soll eine Leitbehörde die Koordination sicherstellen. Mit der Bezeich-
nung einer Leitbehörde werden die Verfügungskompetenzen (Zuständigkeiten) grundsätzlich 
nicht verschoben. Die Leitbehörde muss lediglich für die Einhaltung des Koordinationsgebots 
gemäss Art. 25a RPG besorgt sein. 
 
Dies beinhaltet einerseits die Sicherstellung der formellen Koordination. Diesbezüglich muss 
sie dafür sorgen, dass die öffentlichen Auflagen zu den unterschiedlichen Aspekten gleichzei-
tig erfolgen. Die Leitbehörde muss die Auflage nicht zwingend selber vornehmen. Andererseits 
ist insbesondere die gemeinsame Eröffnung sämtlicher Verfügungen durch die Leitbehörde 
entscheidend. Nur so kann die formelle Koordination in nachgelagerten Rechtsmittelverfahren 
sichergestellt werden. 
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Neben der formellen Koordination muss die Leitbehörde aber auch die materielle (inhaltliche) 
Koordination sicherstellen. Beispielsweise darf eine Baubewilligung nicht erteilt werden, wenn 
eine für die Baubewilligung erforderliche fischereirechtliche Bewilligung verweigert wird. Auch 
muss die Leitbehörde prüfen, ob zwischen verschiedenen Bewilligungen inhaltliche Widersprü-
che bestehen. Wird beispielsweise ein Gewässerraum im Rahmen eines Baubewilligungsver-
fahrens angepasst, dann ist der Gewässerraumabstand ab diesem angepassten Gewässer-
raum (und nicht dem bisherigen Gewässerraum) zu messen. Wenn weiterhin auf den 
bisherigen Gewässerraum abgestellt wird, dann liegt ein inhaltlicher Widerspruch vor. 
 
Kein inhaltlicher Widerspruch liegt jedoch vor, wenn beispielsweise die Baubewilligung ge-
stützt auf die Bauvorschriften gemäss Planungs- und Baugesetzgebung sowie des Bau- und 
Zonenreglements erteilt werden könnte; die Voraussetzungen gemäss der Umweltschutzge-
setzgebung aber nicht erfüllt werden. In einem solchen Fall muss die Baubewilligung – sofern 
der Mangel nicht mittels Bedingung oder Auflage geheilt werden kann – vollständig verweigert 
werden. 
 
Art. 64b  2. Leitbehörde 
 
Die konkrete Bezeichnung der Leitbehörde auf gesetzlicher Stufe ist nicht möglich. Jedes Ver-
fahren ist gesondert zu betrachten. Beispielsweise ist denkbar, dass im Rahmen eines Bau-
bewilligungsverfahrens untergeordnete Aspekte des Wasserbaus zu beachten sind, die eben-
falls eine Verfügung erforderlich machen. In einem solchen Fall ist zweifelsfrei die Baubewil-
ligungsbehörde als Leitbehörde zu bezeichnen. Jedoch ist auch denkbar, dass in einem gros-
sen kantonalen Wasserbauverfahren untergeordnete Bauten und Anlagen erstellt werden, die 
eine Baubewilligung bedürfen. Hier wäre es nicht zweckmässig, wenn die kommunale Baube-
willigungsbehörde als Leitbehörde für das Baubewilligungs- und das Wasserbauverfahren ein-
gesetzt würde. 
 
Aus diesem Grund wird in Art. 64b Abs. 1 VRG eine möglichst offene Formulierung gewählt. 
Diejenige Behörde gilt als Leitbehörde, welche die Verfügung in der Hauptsache erlässt. 
Hierzu wird auf einige Beispiele im Kapitel 5 verwiesen. 
 
Sofern der Regierungsrat in einem baurechtlichen Verfahren eine Verfügung erlassen muss, 
gilt er als Leitbehörde (Abs. 2). Damit wird sichergestellt, dass sämtliche Verfügungen – auch 
diejenige des Regierungsrates selber – direkt beim Verwaltungsgericht angefochten werden 
können. Es erscheint in einem solchen Fall nicht zweckmässig, wenn der Regierungsrat bei 
einer solchen Konstellation Verwaltungsbeschwerden beurteilen müsste. Durch diese Rege-
lung geht unter Umständen eine Beschwerdeinstanz verloren; die verwaltungsinterne Verwal-
tungsbeschwerde kommt nicht mehr zur Anwendung. Da sich der Regierungsrat auf strategi-
sche Entscheide fokussiert, dürfte der Anwendungsfall von Art. 64b Abs. 2 VRG jedoch eher 
selten sein. 
 
Ein Spezialfall liegt zudem vor, wenn ein erstinstanzliches Verfahren mittels eines Entscheids 
abgeschlossen wird und anschliessend eine Genehmigung des Kantons erforderlich ist. Die 
Koordination ist hier besonders anspruchsvoll und wird in Abs. 3 geregelt. Dabei sind zwei 
Lösungsansätze denkbar: 
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- Zum einen könnte die Eröffnung der erstinstanzlichen Verfügungen an die Be-
troffenen Parteien aufgeschoben werden. Die Eröffnung könnte später zusammen  
mit dem Genehmigungsentscheid erfolgen (aufgeschobene Eröffnung). 
 

 

 
 

Bei der aufgeschobenen Eröffnung gemäss Skizze oben wird die Genehmigungsbe-
hörde faktisch zur Leitbehörde, da sie die erstinstanzlichen Verfügungen (Einwendungs-
entschiede) zu eröffnen hat. Dies erscheint nicht sinnvoll, da Verantwortlichkeiten an die 
Genehmigungsinstanz delegiert werden. Zudem hätte die Genehmigungsbehörde im 
Zuge eines Rechtsmittelverfahrens plötzlich die Stellung einer verfügenden Behörde. 
Auch diese würde eine Vermischung der Aufgaben der erstinstanzlich verfügenden Be-
hörde und der Genehmigungsbehörde darstellen. Schliesslich gäbe es – zumindest 
wenn der Regierungsrat Genehmigungsbehörde wäre – keine verwaltungsinterne Be-
schwerdemöglichkeit mehr. 
 
- Zum anderen kann die Eröffnung der erstinstanzlichen Verfügungen vor der Ein-

leitung des Genehmigungsverfahrens erfolgen (vgl. Skizze unten). Allfällige Be-
schwerden sind bei der Genehmigungsbehörde einzureichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

öffentliche Auflage inkl. Einwendungsmöglichkeit 

Beschlussfassung und Einwendungsbehandlung 

Verwaltungsbeschwerde 
  

Genehmigungsentscheid inkl. Eröffnung Einwendungsentscheide 

Nach Rechtskraft Anmerkung im Grundbuch 

Beschwerde ans Verwaltungs-
gericht; Art. 89 VRG 

  

öffentliche Auflage inkl. Einwendungsmöglichkeit 

Beschlussfassung und Einwendungsbehandlung inkl. Eröffnung 

Beschwerde bei Genehmi-
gungsbehörde 

Genehmigungsentscheid inkl. Behandlung der Beschwerden 

Nach Rechtskraft Anmerkung im Grundbuch 

Beschwerde ans Verwaltungs-
gericht; Art. 89 VRG 



Teilrevision VRG (Umsetzung Koordinationsgebot) 
 

Bericht Regierungsrat vom 12. Dezember 2017 12 / 28
 

  

 
Diese Variante ist zu bevorzugen, da dadurch den Aufgaben der verfügenden Behörde 
und der Genehmigungsbehörde Rechnung getragen wird. Die Genehmigungsbehörde 
nimmt die Prüfung nach Verabschiedung durch die Vorinstanz vor und ist dementspre-
chend nicht als Leitbehörde zu bezeichnen. Diejenige Behörde ist für ihren Entscheid 
(und die formelle und materielle Koordination) verantwortlich, welche das Verfahren 
durchführt. Deshalb sollte die Genehmigungsbehörde in der Regel nicht als Leitbehörde 
bezeichnet werden. Ausnahmen können sich ergeben, wenn ein kantonales und ein 
kommunales Verfahren gleichzeitig durchgeführt werden müssen und die Genehmi-
gungsbehörde gleichzeitig als erstinstanzlich verfügende Behörde auftritt (z.B. kantona-
les und kommunales Wasserbauverfahren, das einen Zusammenhang hat). 
 

 
Die Bezeichnung der Leitbehörde erfolgt zu Beginn des Verfahrens. Eine verfahrensleitende 
Verfügung erweist sich in der Regel als nicht erforderlich. Regelmässig dürfte offensichtlich 
sein, welche Behörde die Verfügung in der Hauptsache erlässt. Wird ein Baugesuch einge-
reicht, dürfte beispielsweise fast immer die Baubewilligungsbehörde als Leitbehörde tätig wer-
den. Es sind jedoch Konstellationen denkbar, in denen die Bezeichnung der Leitbehörde we-
niger offensichtlich bzw. eindeutig ist. Beispielsweise wenn Wald gerodet werden muss, um 
eine neue Forsthütte zu erstellen. In einem solchen Fall erscheint es zweckmässig, die Be-
zeichnung der Leitbehörde mittels verfahrensleitender Verfügung festzulegen. Können sich 
verschiedene Behörden nicht einigen, dann hat die für die kantonale Baukoordination zustän-
dige Direktion (Baudirektion) darüber zu entscheiden.  
 
Art. 64c  3. Auflage, Eröffnung 
 
Die Leitbehörde hat – neben der materiellen Koordination – insbesondere die formelle Koordi-
nation sicherzustellen (Abs. 1). Muss beispielsweise neben einem Baugesuch ein Rodungs-
gesuch aufgelegt werden, hat diese Auflage zumindest gleichzeitig zu erfolgen. Die Leitbe-
hörde hat die entsprechenden Schritte in die Wege zu leiten. Zentral ist zudem, dass die 
Verfügungen alle gemeinsam und gleichzeitig eröffnet werden. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass die Rechtsmittelfrist für sämtliche Verfügungen gleichzeitig zu laufen beginnt. 
 
Die öffentliche Auflage zusammenhängender Gesuche muss – wie soeben dargelegt – koor-
diniert (gleichzeitig) erfolgen. Beispielseise ist ein Baugesuch gleichzeitig mit dem dazugehö-
rigen Rodungsgesuchs aufzulegen. Bei derartigen koordinierten öffentlichen Auflagen ist (in 
Ausnahmefällen) denkbar, dass die Auflagefristen in den anwendbaren Spezialerlassen nicht 
übereinstimmen. Im kantonalen Recht gilt der Grundsatz, dass Pläne (z.B. Sondernutzungs-
pläne) während 30 Tagen und Gesuche für Polizeibewilligungen (z.B. Baubewilligungen) wäh-
rend 20 Tagen aufzulegen sind. In der Regel gilt somit eine einheitliche Auflagefrist. Die Auf-
lagefristen können jedoch insbesondere dann divergieren, wenn eine abweichende 
bundesrechtliche Auflagefrist zu beachten ist. Divergierende Auflagefristen bestehen zudem, 
wenn beispielsweise ein Sondernutzungsplan gleichzeitig mit einem Gesuch um eine Polizei-
bewilligung (z.B. Rodungsgesuch) aufgelegt werden muss. Mit Abs. 2 werden derartige ab-
weichende Auflagefristen deshalb vereinheitlicht. Ziel dieser Regelung ist, dass für die ge-
samte öffentliche Auflage – unabhängig der Regelungen in den Spezialerlassen – die gleichen 
Auflagefristen gelten. Grundsätzlich ist bei einer öffentlichen Auflage die längere Frist mass-
gebend. Sind bundesrechtliche Auflagefristen zu beachten, dann gilt jedoch diese bundes-
rechtliche Frist für die gesamte öffentliche Auflage. 
 
Abs. 2 greift nur, wenn während der öffentlichen Auflage eine Einwendung möglich ist. Aufla-
gen, die bloss zur Informationen oder Einsichtnahme dienen (insbesondere im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung), müssen zeitlich nicht koordiniert werden. Ist beispielsweise 
ein Baugesuch aufzulegen, in dem eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt, gilt die 20-tä-
gige Auflagefrist gemäss PBG. Die Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPV; SR 814.011) sieht in Art. 15 Abs. 4 zwar vor, dass der Umweltverträglichkeitsbericht 
während 30 Tagen eingesehen werden kann. Diese Frist zur Einsichtnahme löst aber keine 
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Einwendungsmöglichkeit aus und übersteuert das kantonale Recht nicht. Der Umweltverträg-
lichkeitsbericht ist somit während 30 Tagen einsehbar; die formelle Auflagefrist (mit Einwen-
dungsmöglichkeit) beträgt dennoch 20 Tage. 
 
Für Bewilligungen, die durch eine kantonale Instanz genehmigt werden müssen, sind spezielle 
Verfahrensvorschriften notwendig. In diesen Fällen stellt sich regelmässig die Frage, ob die 
Eröffnung der Verfügungen vor dem Genehmigungsverfahren oder erst danach (mit dem Ge-
nehmigungsentscheid) erfolgen soll. In Abs. 3 wird normiert, dass die Eröffnung im Regelfall 
vor Einleitung des Genehmigungsverfahrens zu erfolgen hat. Für die Gründe wird auf die Aus-
führungen zu Art. 64b rev.VRG verwiesen. 
 
Art. 64d  4. Rechtsmittel 
 
Seit dem 1. Januar 2015 sieht das kantonale Recht in der Regel vor, dass Verfügungen beim 
Regierungsrat angefochten werden können. Doppelte verwaltungsinterne Rechtsmittelinstan-
zen (Direktion – Regierungsrat) entfallen. Zudem wurde die Rechtsmittelinstanz (Regierungs-
rat) vereinheitlicht, so dass die formelle Koordination im Rechtsmittelverfahren grösstenteils 
sichergestellt werden kann. Ist beispielsweise mit einer Baubewilligung des Gemeinderates 
auch die Gesamtbewilligung der Baudirektion angefochten, ist der Regierungsrat für die Be-
handlung einer allfälligen Verwaltungsbeschwerde zuständig. Eine bundesrechtswidrige Ver-
fahrenssplittung wird dadurch verhindert. 
 
Problematisch sind letztlich nur zwei Konstellationen: 

-  Es ist denkbar, dass neben der kantonalen oder kommunalen Hauptverfügung 
auch eine Verfügung des Regierungsrates miteröffnet werden muss. Hauptsäch-
lich bei Wassernutzungsverleihungen des Regierungsrates könnte dies eintreffen. 
Bei einer allfälligen Beschwerde müsste der Regierungsrat auch seine eigene 
Wassernutzungsverleihung (und die dazugehörigen Verleihungsbedingungen) be-
urteilen. Deshalb wird neu geregelt, dass solche Beschwerden direkt beim Verwal-
tungsgericht anzufechten sind. 

-  Vereinzelt muss ein angefochtener Rechtsakt durch eine kantonale Direktion ge-
nehmigt werden. Beispielsweise bei der Anfechtung von Gestaltungsplänen trifft 
dies zu. Es würde dem Koordinationsprinzip widersprechen, wenn der Gestal-
tungsplan beim Regierungsrat angefochten und gleichzeitig durch die Baudirektion 
genehmigt werden muss. Deshalb wird verankert, dass genehmigungsbedürftige 
Verfügung immer bei der kantonalen Genehmigungsinstanz (Baudirektion) anzu-
fechten sind. 

 
Analog der Regelung zur einheitlichen Auflagefrist gemäss Art. 64c Abs. 2 rev.VRG ist sicher-
zustellen, dass für gleichzeitig eröffnete Verfügungen eine einheitliche Beschwerdefrist gilt. 
Das kantonale Rechts stellt dies in der Regel bereits sicher, indem gemäss Art. 71 Abs. 1 VRG 
durchwegs eine Beschwerdefrist von 20 Tagen gilt. Der Bund schreibt den Kantonen in Ein-
zelfällen jedoch die Rechtsmittelfrist für Beschwerden auf kantonaler Stufe vor. In Abs. 2 wird 
sichergestellt, dass in solchen Fällen eine einheitliche Rechtsmittelfrist gilt. Analog zu Art. 64 
Abs. 2 rev.VRG gilt grundsätzlich die längere Beschwerdefrist. Selbstverständlich geht eine 
allfällige kürzere bundesrechtliche Beschwerdefrist vor. 

4.2 Planungs- und Baugesetz 

 
Art. 150, Titel  Kantonale Baukoordination 
 1. Einleitung des Verfahrens 
 
Bei Eingang eines Baugesuchs ist die Baubewilligungsbehörde (in der Regel der Gemeinde-
rat) für die formelle Prüfung der Unterlagen zuständig. Auch muss die Baubewilligungsbehörde 
das Baugesuch öffentlich auflegen. Wenn kantonale Bewilligungen oder Stellungnahmen not-
wendig sind, hat die Baubewilligungsbehörde das Gesuch jedoch auch noch der kantonalen 
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Baukoordination (Baudirektion) weiterzuleiten (Art. 150 PBG). Diese stellt nur aber immerhin 
sicher, dass sämtliche kantonalen Bewilligungen und Stellungnahmen in den kantonalen Ge-
samtbewilligungsentscheid und in die kantonale Gesamtstellungnahme einfliessen. So flies-
sen beispielsweise Stellungnahmen der Kommission für Denkmalpflege bei Bauprojekten in 
geschützten Ortsbildern gemäss Art. 8 Abs. 3 des Gesetzes über den Schutz der Kulturdenk-
mäler (Denkmalschutzgesetz, DSchG; NG 322.2) in die kantonale Gesamtstellungnahme ein. 
Bewilligungen zu geschützten Objekten werden gestützt auf Art. 18 Abs. 3 DSchG in der kan-
tonalen Gesamtbewilligung verfügt. Die kantonale Baukoordination hat jedoch nicht die Funk-
tion der Leitbehörde; diese Aufgabe obliegt der Baubewilligungsbehörde. Demnach ist auch 
die Baubewilligungsbehörde – und gerade nicht die kantonale Baukoordination – für die gleich-
zeitige öffentliche Auflage verschiedener zusammenhängender Gesuche (z.B. Baugesuch und 
Rodungsgesuch) und für die gemeinsame Eröffnung sämtlicher Bewilligungen (wie beispiels-
weise der Baubewilligung gemäss Art. 141 Abs. 1 PBG sowie der Ausnahmebewilligung für 
die Rodung gemäss Art. 3 des Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald (Kanto-
nales Waldgesetz, kWaG; SR 831.1) verantwortlich (vgl. Art. 64a rev.VRG). 
 
Der geltenden Titel von Art. 150 PBG ("Baukoordination") erweckt jedoch den Eindruck, dass 
die Umsetzung der bundesrechtlichen Koordinationsbestimmungen in Art. 25a RPG durch die 
Baudirektion erfolgt. Dies ist – wie soeben dargelegt – gerade nicht der Fall. Die Baudirektion 
hat lediglich sicherzustellen, dass die kantonalen Bewilligungen und Stellungnahmen in zwei 
Dokumenten zusammengefasst und anschliessend der Leitbehörde (Baubewilligungsbe-
hörde) zur formellen und materiellen Koordination weitergeleitet werden. Aus diesem Grund 
wird der Titel von Art. 150 PBG angepasst bzw. ergänzt. 
 
169 Abs. 3 Rechtsmittel 
 
Die Koordinationsbestimmungen zu baurechtlichen Verfahren sind neu im rev.VRG normiert. 
Diese Regelungen gelten auch für Rechtsmittelverfahren zu Baubewilligungen, Gestaltungs-
plänen, Bebauungsplänen oder Zonenplänen. Mit dem Hinweis in Abs. 3 wird klargestellt, dass 
die Koordinationsbestimmungen beachtet werden müssen. 
 
169a Aufgehoben 
Bis anhin wurde in Art. 169a PBG die Koordination der Rechtsmittel gegen Verfügungen, die 
sich auf das Planungs- und Baugesetz stützen, geregelt. Neu ist diese Koordination gestützt 
auf Art. 64a rev.VRG sichergestellt. Art. 169a PBG ist vollständig zu streichen 

4.3 Wasserrechtsgesetz 

Die Auflagefrist im geltenden Art. 14 entspricht nicht den Auflagefristen anderer baurechtlicher 
Verfahren im Kanton Nidwalden. Zur Vereinheitlichung der Fristen und zur Vereinfachung der 
Verfahrenskoordination wird die Auflagefrist von 30 auf 20 Tage verkürzt. 

4.4 Waldgesetz 

Die Auflagefrist im geltenden Art. 4 entspricht nicht den Auflagefristen anderer baurechtlicher 
Verfahren im Kanton Nidwalden. Zur Vereinheitlichung der Fristen und zur Vereinfachung der 
Verfahrenskoordination wird die Auflagefrist von 30 auf 20 Tage verkürzt. 

5 Beispiele zur Koordination baurechtlicher Verfahren 

Im Anhang wird bei einigen wichtigen Verfahren dargelegt, welche Instanz als Leitbehörde gilt. 
Die Verfahren werden nicht im Detail dargestellt; die Darstellung beschränkt sich auf die we-
sentlichen Verfahrensschritte. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die Leitbehörde je nach 
Projekt unterschiedlich definiert werden muss. Eine abstrakte Betrachtung ist nicht möglich, 
weshalb die Verfahrensabläufe im Anhang nur mögliche Beispiele darstellen sollen. 
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6 Auswirkungen der Vorlage 

Mit der Vorlage wird die vom Bund gemäss Art. 25a RPG geforderte Verfahrenskoordination 
im Kanton Nidwalden vollumfänglich umgesetzt. Sowohl in formeller als auch materieller Hin-
sicht werden Verfügung, die in einem derart engen Sachzusammenhang stehen, dass sie nicht 
getrennt und unabhängig voneinander bestehen können, durch die Leitbehörde sowohl formell 
(hinsichtlich Verfahren) als auch materiell (inhaltlich) koordiniert. Dadurch erhalten sowohl die 
Behörden als auch die betroffenen Privaten mehr Transparenz und Verfahrenssicherheit.  
 
Der Leitbehörde erwächst durch ihre Aufgabe das Verfahren zu koordinieren zwar ein geringer 
Mehraufwand. Das Risiko, dass Verfügungen durch die Gerichtsinstanzen aufgrund formeller 
Fehler aufgehoben werden müssen, wird indessen erheblich reduziert. Insgesamt führt die 
Revision somit zu keinen finanziellen Auswirkungen. 

7 Terminplan 

Beratung Kommission BUL 8. Januar 2018 
Beratung Kommission SJS 9. Januar 2018 
1. Lesung LR 31. Januar 2018 
2. Lesung LR 28. Februar 2018 
Referendumsfrist März - April 2018 
Inkrafttreten 1. Mai 2018 
 
 
REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

Landammann 

Yvonne von Deschwanden 

Landschreiber 

Hugo Murer 
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Anhang 

1.  Ordentliches Baubewilligungsverfahren mit kantonaler Gesamtbewilligung  

 
Leitbehörde: Gemeinderat  
 
* Die kantonale Gesamtbewilligungsentscheid enthält bei Bauten und Anlagen 
ausserhalb der Bauzone insbesondere den Entscheid über die Zonenkonformität 
oder die Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäss Art. 209 Abs. 2 BauG bzw. 
Art. 138 PBG). 
  

Einreichung Baugesuch 
Bauherrschaft 

Formelle und materielle Überprüfung 
Gemeinderat; Art. 144 ff. PBG 

Öffentliche Auflage 

Gemeinderat; Art. 147 Abs. 1 PBG 

Kantonale Baukoordination 

Baudirektion; Art. 150 PBG 

Möglichkeit zur Einwendung 

Gemeinderat; Art. 147 Abs. 2 PBG Kantonale Gesamtstellungnahme,  
kantonale Gesamtbewilligung* 

Baudirektion; Art. 151 PBG 

Entscheid Baugesuch bzw. Baubewilligung, 
Entscheid über Einwendungen  

Gemeinderat; Art. 152 Abs. 1 und 2 PBG 

  

Gleichzeitige Eröffnung: Kommunale Baubewilligung mit kant. Gesamtbewilligung,  
kant. Gesamtstellungnahme und Einwendungsentscheide 

Gemeinderat; Art. 152 Abs. 3 PBG; Art. 25a RPG, Art. 7 Abs. 2 PBG 

  

Verwaltungsbeschwerde an Regierungsrat 
Art. 169 Abs. 2 PBG 

Art. 169a Abs. 1 PBG: RR als Beschwerdeinstanz für sämtliche Verfügungen, die zusammen mit der Bau-
bewilligung zu eröffnen sind. 
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2.  Ordentliches Baubewilligungsverfahren mit Rodungsbewilligung 

Leitbehörde: Gemeinderat  
  

Sicherstellung einer koordinierten öff. Auflage durch GR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formelle und materielle Überprüfung 
Gemeinderat; Art. 144 ff. PBG 

Öff. Auflage Baugesuch 
(20 Tage) 

Gemeinderat;  
Art. 147 Abs. 1 PBG; 
Art. 64c Abs. 2 VRG  

Kant. Baukoordination 

Baudirektion; Art. 150 PBG 

Öff. Auflage Rodungsgesuch  
(bisher 30 neu 20 Tage);  

Amt für Wald & Energie; Art. 4 
kWaG 

Entscheid über Rodungsgesuch 
(Rodungsbewilligung)  

Landwirtschafts- und Umweltdirek-
tion; Art. 3 kWaG i.V.m. Art. 6 WaG 

Kantonale Gesamtstellung-
nahme, kantonale Gesamtbewil-
ligung (Ausnahmebewilligung) 

Baudirektion; Art. 151 PBG 
 

Entscheid über Baugesuch (Baubewilli-
gung) und diesbezügliche Einwendungen 

Gemeinderat; Art. 152 Abs. 1 und 2 PBG 

  

Gleichzeitige Eröffnung: Kommunale Baubewilligung mit kant. Gesamtbewilligung,  
kant. Gesamtstellungnahme, Einwendungsentscheide 

Gemeinderat; Art. 152 Abs. 3 PBG; Art. 25a RPG, Art. 7 Abs. 2 PBG 

  

Einreichung Baugesuch und Rodungsgesuch beim Gemeinderat  
Bauherrschaft 

Möglichkeit zur Einwen-
dung beim Gemeinderat 

Art. 147 Abs. 2 PBG  

Verwaltungsbeschwerde an Regierungsrat 

Gegen kommunale Baubewilligung, Einwendungsentscheide und kantonale Gesamtbewilligung:  
Art. 169 Abs. 2 PBG; Art. 169a Abs. 1 PBG 

Möglichkeit zur Einwendung 
Amt für Wald & Energie; Art. 4 Abs. 

3 kWaG 
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3.  Ordentliches Baubewilligungsverfahren mit Wassernutzungskonzession  

 
Leitbehörde: Regierungsrat  

  

Sicherstellung einer koordinierten öff. Auflage durch RR 

 

Projektierungsgesuch für verlei-
hungsbedürftige Wassernutzungen  
Gesuchsteller; Art. 26, 27 Abs. 1 und 

 30 Abs. 1 kWRG 

Verleihung: 

Entscheid über Einwendungen; 
Festsetzung Verleihungsbedin-

gungen 

Regierungsrat; Art. 38 Abs. 1 kWRG 

Bewilligung: 

Entscheid über Einwendungen; 
Erteilung der Bewilligung 

Regierungsrat;  
Art. 45 f. kWRG, § 18 kWRV 

Gesuch um Verleihung (Art. 26 kWRG) bzw. Be-
willigung (Art. 28 kWRG) von Wassernutzungs-

rechten  
Gesuchsteller; § 15 und § 17 kWRV 

Öffentliche Auflage des Gesuchs um Verleihung 
bzw. Bewilligung; Einwendungsmöglichkeit 

LUD; Art. 31 und 44 kWRG 

Prüfung und Erteilung der Pro-
jektierungsbewilligung 

LUD; Art. 30 Abs. 2 kWRG  

Vor Verleihungsbeschluss ist der 
Gesuchsteller über die Verlei-

hungsbedingen anzuhören; Aner-
kennungserklärung 

Regierungsrat; Art. 38 Abs. 4 kWRG 

Definitiver Verleihungsbe-
schluss 

Regierungsrat 

Einreichung Baugesuch 
Bauherrschaft 

Formelle und materielle Überprüfung  

Gemeinderat; Art. 144 ff. PBG;  
 

Öff. Auflage Baugesuch;  

Gemeinderat;  
Art. 147 Abs. 1 PBG 

Kant. Baukoordination 

Baudirektion; Art. 150 PBG 

Kantonale Gesamtstel-
lungnahme, kantonale 

Gesamtbewilligung  

Baudirektion; Art. 151 PBG 

Entscheid Baugesuch (Baubewilli-
gung) und Entscheid Einwendungen 

Gemeinderat; Art. 152 Abs. 1 und 2 PBG 

  

Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans 
Verwaltungsgericht 

Art. 10 Abs. 2 kWRG i.V.m. Art. 89 VRG 

Möglichkeit zur Einwen-
dung beim Gemeinderat 

Art. 147 Abs. 2 PBG  

Koordinierte Eröffnung 

Regierungsrat 



Teilrevision VRG (Umsetzung Koordinationsgebot) 
 

Bericht Regierungsrat vom 12. Dezember 2017 19 / 28
 

  
4.  Ordentliches Baubewilligungsverfahren mit UVP 

 

Leitbehörde: Gemeinderat  

  

Formelle und materielle Überprüfung des Baugesuchs 
Gemeinderat; Art. 144 ff. PBG;  

Öff. Auflage des Baugesuchs (20 Tage)  
sowie des UVB (30 Tage) 

Gemeinderat;  
Art. 147 Abs. 1 PBG; Art. 15 Abs. 2 & 4 UVPV 

Kant. Baukoordination 

Baudirektion; Art. 150 PBG 

Beurteilung UVB z.H. GR 

Amt für Umwelt; Art. 13 UVPV 
i.V.m. § 3 und § 34 kUSV 

Einholung Stellungnahmen/ Mitbe-
richte betroffener Fachstellen. 

Kant. Gesamtstellung-
nahme & Gesamtbewilli-
gung (Ausnahmebewilli-

gung) 

Baudirektion; Art. 151 PBG 

Verwaltungsbeschwerde an den Regierungsrat 

Art. 169 Abs. 2 PBG; Art. 169a Abs. 1 PBG 
RR als Beschwerdeinstanz für sämtliche Verfügungen, die 

zusammen mit Baubewilligung zu eröffnen sind.  

Einreichung Baugesuch und Umweltverträglichkeitsbericht nach Absprache mit dem 
Amt für Umwelt (UVB)  

Bauherrschaft 

Möglichkeit zur Einwen-
dung beim Gemeinderat 

Art. 147 Abs. 2 PBG  

Entscheid über Baugesuch (Baubewilligung) inkl. Einwendungsentscheide  
und Prüfentscheid UVB  

Gemeinderat; Art. 152 Abs. 3 PBG; Art. 46 kUSG 

 

Gleichzeitige Eröffnung: Kommunale Baubewil-
ligung inkl. kant. Gesamtbewilligung, kant. Ge-

samtstellungnahme und Einwendungsentscheide, 
Prüfentscheid UVB 

Gemeinderat; Art. 152 Abs. 3 PBG; Art. 25a RPG, 
Art. 7 Abs. 2 PBG 

 

Öff. Bekanntmachung (30 Tage): Gesuchsun-
terlagen, UVB, Beurteilung des UVB durch AfU, 
kantonale Entscheide (Gesamtverfügung, Stel-
lungnahmen, Bewilligungen), gemeinderätlicher 

Bewilligungsentscheid 

Gemeinderat; Art. 152 Abs. 3 PBG; Art. 20 Abs. 1 
UVPV 
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5. Kommunales Strassenbewilligungsverfahren (mit kantonalen separaten 
Spezialbewilligungen) 

 

Leitbehörde: Gemeinderat  
 

Projektierung der Gemeindestrassen (Art. 20, Art. 22a, Art. 22b Abs. 2 StrG) 

Entscheid über das generelle Projekt (Vorprojkekt) und Einwendungen 

Gemeinderat; Art. 22e Abs. 3 StrG  

Nach Rechtskraft des generellen Projekts: Ausarbeitung des Ausführungsprojekts 

Gemeinderat; Art. 27 Abs. 1 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 Ziff. 2 StrG 

Auf Gesuch hin Baudirektion; 

Auf Gesuch des Gemeinderats hin über-
nimmt Kanton Projektierung der Gemein-
destrassen auf Kosten der Gemeinde.  
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Grundsätzlich Gemeinderat;  

Sind durch die Projektierung kantonale 
Interessen berührt, ist die Baudirektion 
rechtzeitig zu verständigen. 

Öffentliche Auflage des generellen Projektes (30 Tage); Möglichkeit zur Einwendung 
Baudirektion; Art. 22c Abs. 2 StrG  

Öffentliche Auflage des Ausführungspro-
jekts; Möglichkeit zur Einwendung 

Gemeinderat; Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 17 Abs. 
1 Ziff. 2 StrG; § 11 StrV 

Entscheid über allfällige Einwendungen und Genehmigung des Ausführungsprojekts (Verabschie-
dung); Koordinierte Eröffnung sämtlicher Entscheide und Spezialbewilligungen 

Gemeinderat; Art. 31 Abs. 4 StrG; Art. 33 Abs. 1 StRG 

Verwaltungsbeschwerde an Regierungsrat 

Einwendungen: Art. 22f Abs. 2 StrG i.V.m. 
Art. 81 VRG 
Projektierungszonen: Art. 23 Abs. 3 StrG 

Verwaltungsbeschwerde an  
Regierungsrat 

Art. 81 VRG 

Trotz Genehmigung keine Rechtskraft, so-
lange ein Beschwerdeverfahren hängig ist. 

Beschwerde ans Verwaltungsgericht 
Art. 89 VRG 

Öffentliche Bekanntmachung der Rechtskraft des Ausführungsprojekts 

Gemeinderat; Art. 33 Abs. 2 StrG 

Vorsorgl. Freihaltung des Strassenraums;  
Errichtung Projektierungszonen; 

Gemeinderat; Art. 23 ff. i.V.m. Art. 16 Abs. 2 
Ziff. 2 StrG 

Landerwerb  
Gemeinderat; Art. 38 StrG 

 

Einholung der erforderlichen kantonalen 
Spezialbewilligungen 

Baudirektion 
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6. Kantonales Strassenbewilligungsverfahren (mit weiteren kantonalen 

Bewilligungen – evtl. mit Zustimmung gemäss Art. 18m EBG als Beispiel) 

Leitbehörde: Regierungsrat 
Ist die Zustimmung der Bahnverwaltung oder allenfalls des BAV gemäss dem Eisenbahn-
gesetz (EBG; SR 742.101) erforderlich, so ist die Leitbehörde für die Einholung der Zustim-
mung zuständig (Art. 18m EBG).  
  

Projektierung der Kantonsstrassen 

Baudirektion in Zusammenarbeit mit interessierten kant. Instanzen und Gemeinden; Stellungnahme des Ei-
senbahnunternehmens, allenfalls des BAV; Art. 20, Art. 22a, Art. 22b Abs. 1 StrG, Art. 18 m Abs. 1 u. 2 EBG 

 

Bericht/Stellungnahme zu Handen des Landrats 

Regierungsrat; Art. 22d Abs. 3 StrG 

  

Entscheid über das generelle Projekt (Vorprojekt) und nicht erledigte Einwendungen 

Landrat; Art. 22e Abs. 1 und 2 StrG  
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Öffentliche Auflage des generellen Projektes (Vorprojekt); Möglichkeit zur Einwendung 

Baudirektion; Art. 22c Abs. 1 und 2 StrG  

Öffentliche Auflage des Ausführungspro-
jekts; Möglichkeit zur Einwendung 

Baudirektion; Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 17 Abs. 
1 Ziff. 1 StrG; § 11 StrV 

 

Entscheid über allfällige Einwendungen und Genehmigung des Ausführungsprojekts; 
Koordinierte Eröffnung sämtlicher Entscheide und Spezialbewilligungen 

Regierungsrat; Art. 31 Abs. 4 StrG; Art. 33 Abs. 1 StRG 

  

Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

ans Verwaltungsgericht Art. 22f Abs. 1 
StrG 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans  

Verwaltungsgericht; Art. 89 VRG 

Öffentliche Bekanntmachung der Rechtskraft des Ausführungsprojekts 

Baudirektion; Art. 33 Abs. 2 StrG 

 

Behandlung der Einwendungen, Anregungen und Vorschläge 

Regierungsrat; Art. 22d StrG 

Abs. 1: Bei wesentlichen Änderungen ist das Einwendungsverfahren zu wiederholen. 
Abs. 2: Wenn keine gütliche Regelung, Mitteilung des RR an einwendende Person, warum dem Landrat die 
Abweisung der Einwendung beantragt werde.  

 

Nach Rechtskraft des generellen Projekts: Ausarbeitung des Ausführungsprojekts 

Baudirektion; Art. 27 Abs. 1 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 Ziff. 1 StrG 
 

Vorsorgl. Freihaltung des Strassen-
raums; Errichtung Projektierungszonen; 
Baudirektion; Art. 23 ff. i.V.m. Art. 16 Abs. 2 

Ziff. 1 StrG 

  

Landerwerb  
Baudirektion; Art. 38 StrG 

 

Verwaltungsbeschwerde an den  
Regierungsrat Art 81 VRG 

Einholung der erforderlichen kantonalen Spe-
zialbewilligungen; Stellungnahme des Eisen-

bahnunternehmens, allenfalls des BAV 

Baudirektion; Art. 18m Abs. 1 und 2 EBG 
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7. Kommunale Wasserbaubewilligung mit kantonalen Bewilligungen (und Ge-
nehmigung durch Kanton); kWRG 

 
Leitbehörde: Gemeinderat  
  

Erarbeitung eines Konzepts betreffend das vorgesehene Wasserbauprojekt 
Gemeinde  

Baubeschluss durch Gemeinde 

Gemeindeversammlung; Art. 16 Ziff. 2 kWRG 

Projektgenehmigung; Festlegung des Kantonsbeitrags 

Regierungsrat; § 6 Abs. 2 kWRV sowie Art. 78 Abs. 2 kWRG 

Öffentliche Auflage des Wasserbauprojekts 
in Standortgemeinden, inkl. Auflage Gewäs-
serraum; Möglichkeit zur Einwendung beim 

Gemeinderat 

Art. 14 und 18a kWRG i.V.m. § 7 kWRV 

Einholung der erforderlichen kant. Spezial-
bewilligungen; Eröffnung an GR 

Wasserbaurechtliche Bewilligung (Art. 13 Abs. 3 
kWRG) und weitere kantonale Spezialbewilligungen 

Baudirektion; Art. 25a RPG, Art. 7 Abs. 2 PBG 

Behandlung allfälliger Einwendungen (Weiterleitung der Einwendungen an Baudirektion zur Information); 
Verabschiedung des Wasserbauprojekts 

Gemeinderat; Art. 14 Abs. 3 sowie Art. 13 Abs. 1 Ziff. 2 kWRG  

Gesuch um Prüfung und Genehmigung des Wasserbauprojekts 
Gemeinde; Art. 13 Abs. 1 Ziff. 2 kWRG 

Vorprüfung des Wasserbauprojekts und Mitberichtsverfahren; Freigabe zur öff. Auflage 

Baudirektion; Art. 13 Abs. 3 kWRG i.V.m. § 6 Abs. 1 und 3 kWRV 

Vernehmlassung bei kant. Fachstellen, evtl. auch beim Bund; Im Rahmen des Mitberichtsverfahrens stellen 
die jeweils zuständigen Fachstellen die erforderlichen Spezialbewilligungen in Aussicht und formulieren al-
lenfalls entsprechende Bedingungen und Auflagen; evtl. Überarbeitung/Anpassung des Wasserbauprojekts 

Verwaltungsbe-
schwerde an den Re-

gierungsrat Art. 81 VRG 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Verwaltungsgericht 

Art. 10 Abs. 2 kWRG i.V.m. Art. 89 VRG  

Konzeptgenehmigung 

Baudirektion  

Ausarbeitung des Wasserbauprojekts 

Gemeinde  

Nachträgliche Eröffnung Verabschiedung, Entscheide,  
sämtliche Sonderbewilligungen und Baubeschluss 

Gemeinderat 
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8. Kantonale Wasserbaubewilligung mit weiteren kantonalen Bewilligungen 

und kommunaler Baubewilligung; kWRG 

 
 

 

Leitbehörde: Regierungsrat 

  

Erarbeitung eines Konzepts betreffend das vorgesehene Wasserbauprojekt 
Baudirektion 

Öffentliche Auflage des Wasserbauge-
suchs in Standortgemeinden und Bau-
direktion; Möglichkeit zur Einwendung 

Baudirektion; Art. 14 Abs. 2 kWRG 

Einholung der erforderlichen kommu-
nalen und kantonalen Sonderbewilli-

gungen 

Baudirektion 

Ausarbeitung des Wasserbauprojekts 

Baudirektion; Art. 13 Abs. 1 Ziff. 1 kWRG; § 6 Abs. 1 kWRV 

Behandlung allfälliger Einwendungen und Genehmigung des Wasserbauprojekts 

Regierungsrat; Art. 14 Abs. 3 kWRG; 

Abänderungen von Wasserbauprojekten sind allenfalls einem erneuten Einwendungsverfahren zu unterzie-
hen bzw. bei wesentlichen Projektänderungen erneut öffentlich aufzulegen. 

Baubeschluss und Krediterteilung durch Landrat auf Antrag des Regierungsrates 

Kreditbeschluss des Landrats; Art. 16 Ziff. 1 kWRG 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Verwaltungsgericht 
Art. 10 Abs. 2 kWRG i.V.m. Art. 89 VRG 

Antrag an Landrat  

Regierungsrat 

Nachträgliche Eröffnung Genehmigung, Entscheide,  
sämtliche Sonderbewilligungen und Baubeschluss 

Regierungsrat 

Einholung der Zustimmung des Regierungsrates 

Baudirektion 

Kantonales Mitberichtsverfahren  
Amt für Umwelt; Art. 13 Abs. 3 kWRG 
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9. Bewilligung gemäss Flurgenossenschaftsgesetzgebung 

 

Leitbehörde: Schätzungskommission 

  

Ausarbeitung eines Ausführungsprojekts  

Vorstand; Art. 15 Abs. 1 FlurG 

Vorprüfung des Ausführungsprojekts 

Schätzungskommission; Art. 15 Abs. 1 FlurG 

Zustellung des Ausführungsprojekts und Einladung zu Genehmigungsversammlung  

Vorstand; Art. 15 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 FlurG 

Genehmigung des Ausführungsprojekts  

durch stimmberechtigte Mitglieder der Flurgenossenschaft; Art. 15 Abs. 2 FlurG 

Öff. Auflage des Ausführungsprojekts; Möglichkeit zur Einwendung  

Baudirektion; Art. 16 Abs. 1 FlurG, § 4 FlurV 

Projektbewilligungsentscheid; Behandlung der Einwendungen 

Baudirektion; Art. 17 FlurG, § 4 FlurV 

Schätzungsverfahren 

Schätzungskommission; Art. 18 FlurG 

Koordinierte Eröffnung: Schätzungsentscheid, Projektbewilligungsentscheid (inkl. Einwendungsent-
scheide) und spezialrechtl. Bewilligung 

Schätzungskommission; Art. 18 Abs. 2 FlurG  

Neuzuteilung des Grundeigentums 

Schätzungskommission; Art. 18 Abs. 1 Ziff. 2 i.V.m. Art. 21 FlurG  

Grundbuchanmeldung 

Vorstand; Art. 25 FlurG  

Verwaltungsbeschwerde an den 
Regierungsrat; Art. 81 VRG 

Rechtskräftige Gründung einer Flurgenossenschaft 

Art. 2 ff. FlurG 
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10. Nutzungsplanverfahren 

Leitbehörde: Gemeinderat  

  

Erarbeitung des Nutzungsplans; Gesuch um Vorprüfung an Baudirektion 
Gemeinderat; Art. 48 Abs. 1 BauG 

Behandlung der Einwendungen und Abänderungsanträge;  
Beschlussfassung und Antrag an Gemeindeversammlung / Abstimmungsentscheid 

Gemeinderat / Gemeindeversammlung (Art. 21 PBG) 

Vorprüfung des Nutzungsplans; Vernehmlassung bei kantonalen Amtsstellen;  
Vorprüfungsbericht; (evtl. Überarbeitung und erneute Vorprüfung) 

Baudirektion; Art. 6 PBG 

Öff. Auflage: Nutzungsplan und Vorprü-
fungsbericht; Möglichkeit zur Einwendung  

Gemeinderat; Art. 17 ff. PBG 
Evtl. Wiederholung Auflageverfahren (Art. 19 Abs. 3 PBG) 

Eröffnung Entscheide (inkl. Einwendungsentscheide, sämtliche Sonderbewilligungen); 
Übermittlung des Beschlusses z.H. des Regierungsrates 

Gemeinderat; Art. 22 PBG 

Genehmigungsentscheid inkl. allfällige Beschwerdeentscheide 

Regierungsrat; Art. 23 PBG; Art. 26 RPG 

Vernehmlassung bei den kantonalen Amtsstellen 

Baukoordination 

Beschwerde an den Regierungsrat 
Art. 169 Abs. 2 PBG 

Beschwerde ans Verwaltungsgericht 

Art. 89 VRG 

Einholung der erforderlichen 
Sonderbewilligungen 

Gemeinderat  

Abänderungsanträge möglich 
(Art. 20f. PBG) 

- Bis 10 Tage vor Gemeindeversammlung (Abs. 1) 
- Nur mit Bezug auf Bestimmungen oder Grundstücke, die 
vom öff. Auflageverfahren betroffen waren (Abs. 2) 
- Orientierung betr. Grundeigentümer & Direktion (Abs. 3) 

 

Erteilung der Sonderbewilligung durch 
die zuständige kant. oder eidg. Behörde 
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11. Bebauungsplan mit spezialrechtlichen Bewilligungen  

Leitbehörde: Gemeinderat  

  

Erarbeitung des Bebauungsplans; Gesuch um Vorprüfung an Baudirektion 
Gemeinderat; Art. 48 Abs. 1 BauG 

Behandlung der Einwendungen und Abänderungsanträge;  
Beschlussfassung und Antrag an Gemeindeversammlung / Abstimmungsentscheid 

Gemeinderat / Gemeindeversammlung (Art. 21 PBG) 

Vorprüfung des Bebauungsplans; Vernehmlassung bei kantonalen Amtsstellen;  
Vorprüfungsbericht; (evtl. Überarbeitung und erneute Vorprüfung) 

Baudirektion; Art. 6 PBG 

Eröffnung Entscheide (inkl. Einwendungsentscheide, sämtliche Sonderbewilligungen); 
Übermittlung des Beschlusses z.H. des Regierungsrates 

Gemeinderat; Art. 22 PBG 

Genehmigungsentscheid inkl. allfällige Beschwerdeentscheide 

Regierungsrat; Art. 28 Abs. 2 Ziff. 1 PBG; Art. 26 RPG 

Vernehmlassung bei den kantonalen Amtsstellen 

Baukoordination 

Beschwerde an den Regierungsrat 
Art. 169 Abs. 2 PBG 

Nach Rechtskraft Anmerkung im Grundbuch 

Gemeinderat; Art. 28 Abs. 4 PBG 

Beschwerde ans Verwaltungs-
gericht; Art. 89 VRG 

  

Einholung der Ausnahmebewilligungen i.S.v. 
Art. 99 PBG bzw. spezialrechtliche Bewilli-

gungen 

Gemeinderat; Art. 99 Abs. 3 PBG 

Öff. Auflage: Bebauungsplan, Vorprüfungsbe-
richt; Möglichkeit zur Einwendung; Mitteilung 

an betr. Grundeigentümer 
Gemeinderat; Art. 33 Abs. 1 i.V.m. Art. 17 ff. PBG; 

Art. 33 Abs. 2 und 3 PBG 

Abänderungsanträge möglich (Art. 20f. PBG) 
- Bis 10 Tage vor Gemeindeversammlung (Abs. 1) 
- Nur mit Bezug auf Bestimmungen oder Grundstücke, die 
vom öff. Auflageverfahren betroffen waren (Abs. 2) 
- Orientierung betr. Grundeigentümer & Direktion (Abs. 3) 

Gemeinderat; Art. 50 Abs. 2 i.V.m. Art. 20 PBG 

Erteilung der Ausnahmebewilligungen i.S.v. 
Art. 99 PBG bzw. spezialrechtliche Bewilli-

gungen 

Baudirektion Art. 29 PBG bzw. zuständige kanto-
nale oder eidg. Behörde  
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12. Gestaltungsplan  

Leitbehörde: Gemeinderat 

  

Verabschiedung des Entwurfs z.H. der Baudirektion; Gesuch um Vorprüfung 

Gemeinderat; Art. 6 PBG 

Entscheid über Gestaltungsplan; Behandlung der Einwendungen (bei wesentlichen Än-
derungen Wiederholung des Einwendungsverfahrens); unter Vorbehalt der Genehmi-

gung durch Genehmigungsbehörde (RR oder BD; Art. 28 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 PBG) 
Gemeinderat; Art. 39 Abs. 3 PBG 

Vorprüfung des Gestaltungsplans; Vernehmlassung bei kantonalen Amtsstellen;  
Vorprüfungsbericht; (evtl. Überarbeitung und erneute Vorprüfung) 

Baudirektion; Art. 6 PBG 

Eröffnung Entscheide (inkl. Sonderbewilligungen); Übermittlung des Beschlusses z.H. 
der Genehmigungsbehörde 

 

evtl. Vernehmlassung bei den kantonalen Amtsstellen 

Baudirektion 

Beschwerde an die Baudirektion 
Art. 169 Abs. 1 PBG 

Erteilung der Ausnahmebewilligungen i.S.v. 
Art. 99 PBG bzw. spezialrechtliche Bewilli-

gungen 
Baudirektion Art. 29 PBG bzw. zuständige kanto-

nale oder eidg. Behörde 

Öff. Auflage des Gestaltungsplans; Einwen-
dungen möglich; Mitteilung an betr. Grundei-

gentümer   

Gemeinderat; Art. 38 PBG 

Erstellung eines Gestaltungsplans 

Gesuchsteller in Zusammenarbeit mit Gemeinderat (Art. 40 PBG) 

Genehmigungsentscheid Gestaltungsplan inkl. allfällige Beschwerdeentscheide 

Baudirektion; Art. 28 Abs. 3 PBG 

Nach Rechtskraft Anmerkung im Grundbuch 

Gemeinderat; Art. 28 Abs. 4 PBG 

Beschwerde ans Verwaltungs-
gericht; Art. 89 VRG 

  

Einholung der Ausnahmebewilligungen i.S.v. 
Art. 99 PBG bzw. spezialrechtliche Bewilli-

gungen 

Gemeinderat; Art. 99 Abs. 3 PBG 
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13. Nutzungsplanung mit UVP 

 

Leitbehörde: Gemeinderat 

 

 

Erarbeitung des Nutzungsplans; Erarbeitung des UVB in Absprache mit dem Amt für 
Umwelt; Gesuch um Vorprüfung an Baudirektion 

Gemeinderat; Art. 48 Abs. 1 BauG, Art. 7 ff. UVPV; § 3 kUSV 

Behandlung der Einwendungen und Abänderungsanträge; Prüfentscheid UVB; 
Beschlussfassung und Antrag an Gemeindeversammlung / Abstimmungsentscheid 

Gemeinderat / Gemeindeversammlung (Art. 21 PBG, Art. 16 und 18 f. UVPV) 

Eröffnung Entscheide (inkl. Einwendungsent-
scheide, sämtliche Sonderbewilligungen, Prüf-
entscheid UVB); Übermittlung des Beschlusses 

z.H. des Regierungsrates 

Gemeinderat; Art. 22 PBG 

Genehmigungsentscheid inkl. allfällige Beschwerdeentscheide 

Regierungsrat; Art. 23 PBG; Art. 26 RPG 

Vernehmlassung bei den kantonalen Amtsstellen 

Baukoordination 

Beschwerde an Regierungsrat 
Art. 169 Abs. 2 PBG 

Beschwerde ans Verwaltungsgericht 

Art. 89 VRG 

Kant. Baukoordination; Weiterleitung des UVB an Amt für Umwelt  

Baudirektion; Art. 150 PBG; § 3 Abs. 1 kUSV 

Beurteilung UVB z.H. des Gemeinderats 

Einholung Stellungnahmen/Mitberichte betroffe-
ner Fachstellen; 

Amt für Umwelt; Art. 13 UVPV, § 3 & 34 kUSV 

Vgl. Art. 5 Abs. 3 UVPV i.V.m. § 36a kUSV:  
Eine erste Prüfung der Umweltverträglichkeit muss 
bereits im Rahmen des Nutzungsplanungsverfahrens 
erfolgen; allenfalls ist eine mehrstufige UVP im Sinne 
von Art. 6 UVPV durchzuführen.  

Vorprüfung des Nutzungsplans; Vernehmlas-
sung bei kant. Amtsstellen (evtl. Überarbeitung 

und erneute Vorprüfung); 
Vorprüfungsbericht 

Baudirektion; Art. 6 PBG 

Öff. Auflage des Nutzungsplans inkl. Vorprü-
fungsbericht der Baudirektion sowie des UVB 

(30 Tage); Möglichkeit zur Einwendung 

Gemeinderat; Art. 17 ff. PBG; Art. 15 Abs. 2 & 4 UVPV 

Abänderungsanträge möglich (Art. 20f. PBG) 
- Bis 10 Tage vor Gemeindeversammlung (Abs. 1) 
- Nur mit Bezug auf Bestimmungen oder Grundstücke, die 
vom öff. Auflageverfahren betroffen waren (Abs. 2) 
- Orientierung betr. Grundeigentümer & Direktion (Abs. 3) 
Gemeinderat; Art. 50 Abs. 2 GemG i.V.m. Art. 20 PBG 

Öff. Bekanntmachung (30 Tage):  

UVB, Beurteilung des UVB durch AfU, Unterlagen 
zur Nutzungsplanänderung 

Gemeinderat; Art. 20 Abs. 1 UVPV 


